Sehr geehrte Frau Sutter,

der Ausschuss fiir Bildung und Kultus hat Thre Petition in der offentlichen Sit-
zung vom 28.01.2021 beraten und beschlossen,

die Petition ,,aufgrund der Etklirung der Staatsregierung als erledigt* zu
betrachten (§ 80 Nr. 4 der Geschiftsordnung fiir den Bayerischen Land-
tag). | :

Der Ausschuss hat zu Threr Petition eine Stellungnahme des Baverischen
Staatsministetiums fiir Unterricht und Kultus cingeholt. Das Staatsministerium
kam bei der Uberpriifung des Sachverhalts zu folgendem Ergebnis: Die in der
Bayerischen InfektionsschutzmaBnahmen—Verordnung sowie dem Rahmenhygi-
eneplan Schulen vorgesehenen Regelungen zur Maskenpflicht beruhten auf ey
ner dem VerhiltnismaBigkeitsprinzip entsprechenden differenzierten Zusam-
menschau verschiedener Uberlegungen, die Sie der beiliegenden Stellungnahme
entnehmen konnen. Insbesondere erweise sich mit Blick auf die derzeit groBe
Anzahl an Ubertragungen mit SARS-CoV-2 in der Bevélkerung in Deutschland
(vel. Lagebericht des RKI) die auch normativ abgesicherte Maskenpflicht wih-
rend des Unterrichts unter Abwigung der widerstreitenden Interessen als sach-

gerecht.

Nach sorgfaltiger Auseinandersetzung mit dem Sachverhalt hilt der A usschuss
die Erklarung des Staatsministeriums fiir richtig und sieht deshalb keine Még-
lichkeit, Threr Petition zum Erfolg zu verhelfen.

Die Stellungnahme, die die Grundlage fur das Beratungsergebnis darstellte, 1st
zu Threr niheren Information beigelegt.


SuFiASM
Textfeld
Schreiben von Birgitta Junker, Regierungsdirektorin, 
vom 17.02.2021


Sehr geehrte Frau Préasidentin,

die Petentin wendet sich insbesondere gegen die Maskenpflicht an Grund-

schulen.

Hierzu nehme ich wie folgt Stellung:

Im Schuljahr 2020/2021 sollen alle Schilerinnen und Schiiler — solange es

das Infektionsgeschehen zuldsst — am Prasenzunterricht teilnehmen kén-
nen. Nach § 18 Abs. 2 Satz 1 der 10. Bayerischen InfektionsschutzmalR-
nahmenverordnung (10. BaylfSMV) besteht auf dem Schulgeldnde Mas-
kenpflicht. Die Einzelheiten sind im Rahmenhygieneplan Schulen geregelt,
den das Staatsministerium fiir Unterricht und Kultus mit dem Staatsministe-
rium fiir Gesundheit und Pflege abgestimmt hat und der fortlaufend aktuali-

siert wird, um allen Mitgliedern der Schulfamilie bestmdglichen Infektions-
schutz zu gewihrleisten.


SuFiASM
Textfeld
Stellungnahme vom 16.12.2020
z.H. Frau Ilse Aigner
gez. von Anna Stolz, Staatssekretärin


Eine bestimmte Beschaffenheit (Material, Stoffdichte, GréRe, Form und
Tragweise) der Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist in der 10. BayIfSMV
nicht vorgeschrieben. Eine MNB stellt eine ausreichende Bedeckung dar,
wenn sie neben dem direkten Schutz gegen Trépfchen auch eine Reduzie-
rung von Aerosolen gewdahrleistet. Zur Reduzierung von Aerosolen sollte
nur eine enganliegende, den Mund und die Nase bedeckende textile Barrie-
re als Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Klarsichtmasken aus
Kunststoff, auch wenn sje eng anliegen, entsprechen diesen Vorgaben an

eine Mund-Nasen—Bedeckung regelmaig nicht und sind den Visieren damit
quasi gleichgestelit (vgl. Ziffer |1. 6.3 des Rahmenhygieneplans). '

Ausgenommen sind Schdlerinnen ung Schiuler u.a., wenn das aufsichtsfih-
rende Personal aus zwingenden padagogisch-didaktischen oder schulor-
ganisatorischen Griinden eine Ausnahme genehmigt (§ 18 Abs. 2 Satz 2

Nr. 1 der 10. BaylfSMV). Hierzu kann nach Ziffer I1]. 1.3 a) des Rahmenhy-
gieneplans insbesondere das Ausiiben von Musik (ausschlieRlich Gesang
und Spiel auf Blasinstrumenten) und Sport, die Durchfiihrung naturwissen-
schaftlicher Experimente, Sprechfertigkeitsprufungen oder bei Einhaltung
des Mindestabstands die Teilnahme an Leistungsnachweisen, die sich iber
mehr als eine Unterrichtsstunde erstrecken, zahlen. Schilerinnen und
Schiler sind weiterhin wahrend einer effizienten StoRIuftung des Klassen-
raums sowie kurzzeitig wahrend der Pausen auf den unter freiem Himmel
gelegenen Teilen des Schulgeldndes, solange dabei verlasslich ein ausrei-
chender Mindestabstand eingehalten wird, von der Tragepflicht befreit (§ 18

Abs. 2 S. 2 Nr. 3 der 10. BaylfSMV).

Der praktische Sportunterricht wird an allen bayerischen Schulen mit Aus-
nahme der Qualifikationsphase des Gymnasiums (Q 11 und Q 12) bis vo-

raussichtlich 18.12.2020 ausgesetzt. (vgl. Ziffer 1ll. 7.1 Satz 1 des Rah-

menhygieneplans).

Weiter sind nach § 2 der 10. BaylfSMV allgemein von der Maskenpflicht

insbesondere befreit:
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Die Anordnung einer Maskenpflicht auf dem Schulgeldnde erweist sich in-

sofern unter Beriicksichtigung der widerstreitenden Interessén — auch an

Grundschulen — als verhaltnismaRig, wie zuletzt durch Beschiuss des Bay-

erischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH) vom 10.1 1.2020 (Az. 20 NE

20.2349, abrufbar unter
https://www.vqh.bavern.delmedialbavvqhlpresse/20302349'0 002 .pdf)in

Fortfihrung der bisherigen Rechtsprechung bestatigt wurde (vgl. u.a. den
Beschluss des BayVGH vom 07.09.2020 - Az. 20 NE 20.1981, abrufbar
unter httgs:!/www.vqh.bavern.de/medialbavvghlpresselZOaO1981b.@f).

Der BayVGH begriindete seine Entscheidung damit, dass die Maskenpfiicht
bei summarischer Prifung eine verhaltnismaRige Schutzma®nahme zur
Eindammung der Ausbreitung des Coronavirus sei. Anhand der gegebenen
Datenlage lasse sich auch bei jiingeren Schilerinnen und Schilern nicht
hlieRen, dass sie sich mit dem Virus infizieren od
tergeben. Das Tragen einer Maske sei fur die S
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Fur sonstige schulische Veranstaltun
eine Maskenpflicht (nur), soweit dies in der jew
geordnet ist (z.B. bei Benutzung des OPNV nach § 8 der 1
vgl. Ziffer lIl. 1.3 Satz 4 des Rahmenhygieneplans).



Die von der Petentin als Alternative zur Maskenpflicht angesprochenen
Trennwinde konnen generell vor Trépfchen schitzen, jedoch auch die
Luftzirkulation beim Liiften behindern. Werden sie zwischen dem Schiiler-
und dem Lehrerbereich installiert, sollten sie daher entsprechend dimensi-
oniert sein. Trennwénde auch zwischen den Schulerplatzen wirden die
Luftzirkulation beim Liiften deutlich behindern; sie diirfen daher nicht instal-
liert werden. es sei denn, der Klassenraum ist mit einer ablufttechnischen
Anlage ausgestattet, die die Abluft nach oben absaugt. Installierte Trenn-

winde machen weder regelméaRiges Liften noch andere Mafinahmen zur
Infektionsreduktion (insbesondere Tragen der MNB, Vereinzelung der Ti-
sche und Einhaltung des Mindestabstands) entbehrlich (vgi. Ziffer Ill. 4.3.3
des Rahmenhygieneplans).

Die rdumliche Ausstattung an den bayernweit rund 2400 Grundschulen
stellt sich jeweils sehr unterschiedlich dar. Die Schulen kénnen grundsatz-
lich alle verfugbaren Raume (z. B. Schulaula, Mehrzweckraume, ggf. auch
Fachraume) nutzen. Unter Umsténden kénnen ~ je nach Situation vor Ort —
auch zusétzliche externe, gréBere und geeignete Raume in schulischer
Nahe genutzt werden, die der Schulaufwandstrager zur Verfigung stellt,
Die Schulleitungen kléaren dies im Einzelfall mit dem Schulaufwandstrager
ab. Die Nutzung ggf. freistehender Geb&ude obliegt den Sachaufwandstra-
gern und stellt insbesondere vor dem Hintergrund der zur Verfiigung ste-
henden personellen Ressourcen regeiméafig keine generelle Lésungsmég-
lichkeit dar, da eine Teilung von Klassen mit einem entsprechend héheren

Bedarf an Lehr- bzw. Aufsichtspersonal einhergeht.

Zur Unterstiitzung der Kollegien bei Corona-bedingten Abwesenheiten von

Stammlehrkréften und zur Férderung der Schillerinnen und Schiler wurden
zu Anfang des Schuljahres zusétzliche Mittel in Hohe von 800 Vollzeitiehre-
reinheiten (VZLE) firr den Einsatz sog. ,Teamlehrkrafte® bereitgestelit. Zum
jetzigen Zeitpunkt sind die Mittel noch nicht ganz ausgeschopft, zudem
konnten durch Umschichtungen die Vertragsmdglichkeiten bedarfsgerech-

ter den Schularten zugeteilt werden. Dariiber hinaus wurden weitere 20
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dung tberiasee sgesetzt und den Erziehungsberechtigten die Entschei-

e ‘ﬂ werden solle, kann dem mit Blick auf die verfassungs-
gesicherte Stellung der Schulpflicht nicht gefolgt werden. Die

Sc i ,
hulpflicht hat in Bayern Verfassungsrang, wie aus Art. 129 der Bayeri-
schen Verfassung hervorgeht; die naheren Voraussetzungen werden in Art.

35 ff. Bayerisches Gesetz Uber das Erziehungs- und Unterrichtswesen
(BayEUG) konkretisiert. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfas-
sungsmaRigkeit der Schulpflicht, die auch in der jetzigen Pandemiesituation
unverandert fortbesteht, in zahlreichen Entscheidungen, zuletzt am
15.10.2014 (Az. 2 BvR 920/14) bestatigt. Schiulerinnen und Schiler haben
insbesondere die Pflicht, am Unterricht — grundsatzlich in Form des Pra-
senzunterrichts (vgl. § 19 Abs. 4 der Bayerischen Schulordnung —
BaySchQ) — regelmaRig teilzunehmen und die sonstigen verbindlichen
Schulveranstaltungen zu besuchen (Art. 56 Abs. 4 S. 3 BayEUG). Die Er-

ziehungsberechtigten missen dafirr sorgen, dass ihre Kinder diese Ver-

pflichtung auch erfilllen (Art. 76 S. 2 BayEUG).
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werden, da u.a. mit Hilfe der Maskenpflicht einersei
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schutz der Bevolkerung (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) und mittels der weitest-

méglichen Rickkehr zum schulischen Prasenzunterricht — solange das dy-

namische Infektionsgeschehen dies zuldsst — andererseits das aus dem

Grundprinzip der Menschenwiirde (vgl. Art. 1 Abs. 1 GG) sowie dem Prin-
zip der Gleichberechtigung (vgl. Art. 3 Abs. 3 GG) abgeleitete Recht auf
Bildung in sinnvollen Einklang gebracht werden konnen. Selbstverstandlich
kann das nach wie vor angespannte Pandemiegeschehen immer Anpas-

sungen des derzeitigen Regelungskonzepts erfordern.

Die in der 10. Bay!lfSMV sowie dem Rahmenhygieneplan Schulen vorgese-
henen Regelungen zur Maskenpflicht beruhen auf einer dem Verhaltnis-
méRigkeitsprinzip entsprechenden differenzierten Zusammenschau der
geschilderten Uberlegungen; insbesondere erweist sich mit Blick auf die
derzeit groRe Anzahl an Ubertragungen mit SARS-CoV-2 in der Bevolke-
rung in Deutschland (vgl. den Lagebericht des RKI vom 09.12.2020) die
auch normativ abgesicherte Maskenpflicht wahrend des Unterrichts unter

Abwagung der widerstreitenden Interessen als sachgerecht.

Nach § 25 der 10. BaylfSMV gilt, wenn in einem Landkreis oder einer kreis-
freien Stadt der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner iberschritten wird, dass
ab dem darauffolgenden Tag an allen Schulen ab der Jahrgangsstufe acht
mit Ausnahme der jeweils letzten Jahrgangsstufe und der Schulen zur son-
derpadagogischen Férderung und der Schulen fur Kranke kein Unterricht in
Prisenzform stattfindet. Die zustandigen Kreisverwaltungsbehorden kon-
nen im Einzelfall ergdnzende Anordnungen erlassen, soweit es aus infekti-

onsschutzrechtlicher Sicht erforderlich ist (§ 28 Satz 2 10. Bayl{SMV).

Bei Erreichen einer Sieben-Tage-Inzidenz von groRer 300 muss die zu-
stédndige Kreisverwaltungsbehérde im Einvernehmen mit der zustandigen
Regierung unbeschadet des § 28 unverziglich weitergehende Anordnun-

gen treffen (§ 26 10. BaylfSMV).
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Der Petition kann aus Sicht des Staatsministeriums somit nicht gefolgt wer-

den.

Mit vorzlglicher Hochachtung
gez. Anna Stolz

Staatssekretarin





